
Kindergartenangelegenheiten

10.12.2024

1



ÖFFENTLICH 

2



Vergabekriterien

3

 

Kriterium  Punktezahl Hinweise  

Kindeswohl 25 Punkte 
Aufnahme wird durch eine Behörde (z.B. 
Landratsamt/Jugendamt oder Sozialamt; 
Amtsgericht, Familiengericht, …) angeraten 

Alleinerziehend  15 Punkte 
alleinerziehend (Angabe wird beim 
Einwohnermeldeamt geprüft)  

 

Arbeitstätigkeit und 
Beschäftigungsumfang 

10, 7 oder 0 Punkte  

 
Erziehungsb
erechtige/r 

A 

Erziehungsb
erechtigte/r 

B 
je 

Alleinerziehende werden bei der Arbeitstätigkeit 
gleichermaßen berücksichtigt durch die gesonderte 
Betrachtung der prozentualen Arbeitstätigkeit.  
Ein Abprüfen der Arbeitstätigkeit findet durch 
einen Arbeitgebernachweis statt. Auch finden hier 
Ausbildung/Studium (sowie nachgewiesener 
anstehender Beginn davon) entsprechend 
Berücksichtigung. 
Bei gewünschter Nachmittagsbetreuung (GT & 
Spielgruppe) muss mind. 75% Arbeitsumfang 
alleineerziehender Elternteil/ beide Elternteile 
durch Arbeitgeber nachgewiesen werden.  
Geringfügige Beschäftigung kann nicht 
berücksichtigt werden. 

GT 
 

75-100 75-100 10 Punkte 

VÖ 50-74 50-74 7 Punkte 

VÖ 0-49 0-49 0 Punkte 

Geschwisterkind in Einrichtung  2 Punkte 
Voraussetzung: Geschwisterkind besucht die 
Einrichtung noch, wenn das jüngere Kind 
aufgenommen wird. 

Pflegefall (Elternteil/Kind) in 
der Familie im Haushalt lebend 

2 Punkte Pflegegradnachweis (nicht „nur“ Beeinträchtigung) 

Alter des Kindes:  
 

2 Punkte Bereich über 3-jährige: Kind ist älter als 4,5 Jahre  

Elternteil ist Mitarbeiter in der 
Gemeinde mit * 

  

80-100% Arbeitsumfang 7 Punkte  

60-79% Arbeitsumfang  5 Punkte   

50-59% Arbeitsumfang 3 Punkte   
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Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt, dass die Kriterien mit Start der Online-
Anmeldung über NH-Kita abgefragt werden. Die Kriterien werden bei der 
nächsten Änderung der Satzung der Gemeinde Ilsfeld über die Benutzung 
von kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder berücksichtigt. Die 
Satzungsänderung soll im Frühjahr erfolgen.
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